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Gesetz
über die Anwendung der Atomenergie 

und den Schutz vor ihren Gefahren 
— Atomenergiegesetz —
vom 8. Dezember 1983

Die Anwendung der Atomenergie durch die Deutsche Demo
kratische Republik dient ausschließlich friedlichen Zwecken. 
Sie muß gesellschaftlich gerechtfertigt sein und hat bei der 
weiteren Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesell
schaft zur Leistungssteigerung der Volkswirtschaft und zur 
Erhöhung ihrer Effektivität beizutragen. Die Anwendung der 
Atomenergie ist nur zulässig, wenn alle erforderlichen Maß
nahmen zur Gewährleistung der Sicherheit und zum Schutz 
des Lebens und der Gesundheit des Menschen sowie zum 
Schutz der Umwelt getroffen wurden. Die ständige Einhal
tung der Schutz- und Sicherheitsbestimmungen ist oberstes 
Prinzip bei der Anwendung der Atomenergie.

Zur Anwendung der Atomenergie und zum Schutz vor 
ihren Gefahren beschließt die Volkskammer der Deutschen 
Demokratischen Republik folgendes Gesetz:

§ 1
Geltungsbereich

(1) Dieses Gesetz regelt die Anwendung der Atomenergie 
und den Schutz vor ihren Gefahren.

(2) Dieses Gesetz gilt für
— Staatsorgane,
— Kombinate, wirtschaftsleitende Organe, Betriebe, Genos

senschaften, Einrichtungen, gesellschaftliche Organisatio
nen (nachfolgend Betriebe genannt) und

— Bürger.

(3) Die Anwendung der Atomenergie umfaßt den Einsatz 
von Kernanlagen und Strahleneinrichtungen, den Verkehr


